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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 12.03.1987

Norm

ZPO §529 Abs1 A

ZPO §543

Rechtssatz

Ist eine Nichtigkeitsklage nicht gegen eine rechtskräftige Entscheidung, durch welche eine Sache erledigt ist, gerichtet,

so ist sie nicht zulässig und daher bereit vom Erstgericht mit Beschluß zurückzuweisen.
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